
 

Sitzungsvorlage 
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Amt/Abteilung: 

Brand- und 

Katastrophenschutz 

Datum: 10.03.2022 

Aktenzeichen: 

150 

  

An: Datum der Beratung Zuständigkeit Abstimmungsergeb. 

   Stadtvorstand 14.03.2022 Vorberatung  N 

Hauptausschuss 22.03.2022 Entscheidung  Ö 

 

   
 

Betreff: 

 

Lieferung und Montage von 15 Tetra-Sirenensteuerempfängern für das 

Sirenenwarnsystem der Stadt Landau in der Pfalz 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Auftrag zur Lieferung und Montage von 15 Tetra-Sirenensteuerempfängern für das 

Sirenenwarnsystem der Stadt Landau in der Pfalz wird an die Firma HÖRMANN 

Warnsysteme GmbH, Niederlassung Süd, Hauptstraße 45-47 in 85614 Kirchseeon zu dem 

im Angebot vom 25. November 2021 genannten Preis erteilt. Die Auftragssumme 

beläuft sich auf insgesamt 23.205,00 €. 

 

 
 

 

Begründung:  

 

Bei dem Sirenenwarnsystem der Stadt Landau in der Pfalz, für dessen Errichtung die 

Firma Hörmann am 12. Oktober 2020 beauftragt wurde, handelt es sich um einen 

Bestandteil der kritischen Infrastruktur, die zur Warnung der Bevölkerung bei größeren 

Schadensereignissen oder Gefahrenlagen eingesetzt wird.  

Am 17. März 2021 wurde über das Ministerium des Innern und für Sport informiert, dass 

der Ausbau der Sirenenwarnsysteme der Kommunen von Bund und Land gefördert 

wird. Die erforderlichen technischen Zuwendungsvoraussetzungen für die Erfüllung der 

Förderfähigkeit waren zum Zeitpunkt des Ausschreibungsverfahrens zur Errichtung des 

Sirenenwarnsystems im Jahr 2020 noch nicht bekannt. Zur Erfüllung der technischen 

Zuwendungsvoraussetzungen fehlt dem Sirenenwarnsystem der Stadt Landau in der 

Pfalz die dauerhafte Anbindung an das BOS-Tetra-Netz und an das landesweite digitale 

Alarmierungsnetz, die über die benötigten 15 Tetra-Sirenensteuerempfänger 

sichergestellt werden kann. Das Einbinden der 15 Tetra-Sirenensteuerempfänger zieht 

einen technischen Eingriff in die Komponenten des Sirenenwarnsystems mit sich und 

stellt somit einen Eingriff in die vorhandene kritische Infrastruktur da. Da die Firma 

Hörmann mit der Errichtung des Sirenenwarnsystems der Stadt Landau in der Pfalz 

beauftragt wurde und die benötigten Komponenten (Tetra-Sirenensteuerempfänger) 

anbietet, ist es aus Sicht der Abteilung Brand- und Katastrophenschutz unausweichlich, 

den Auftrag der Firma Hörmann um die Komponente der Einbindung der Tetra-

Sirenensteuerempfänger in das bestehende System zu erweitern.  

 

Die Lieferung und Montage von 15 Tetra-Sirenensteuerempfängern für das 

Sirenenwarnsystem der Stadt Landau in der Pfalz wird freihändig vergeben.  
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Die Angebotssumme für die 15 Tetra-Sirenensteuerempfänger beläuft sich bei dem 

eingegangenen Angebot auf insgesamt 23.205,00 €. 

 
Das in der Stadt Landau in der Pfalz zur Zeit in der Umsetzung befindliche 

Sirenenwarnsystem wird vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 

und dem Ministerium des Innern und für Sport in Höhe von 43.400,00 € gefördert, 

wenn wir die technischen Voraussetzungen schaffen.  

 

Die Haushaltsmittel sind im Haushalt unter 12801.0725 bereitgestellt und freigegeben. 

Nach den vorgelegten Unterlagen und Referenzen erscheint die Firma HÖRMANN 

Warnsysteme GmbH, Niederlassung Süd, Hauptstraße 45-47 in 85614 Kirchseeon als 

zuverlässig und leistungsfähig. Deshalb soll der genannten Firma der Auftrag zur 

Lieferung und Montage von 15 Tetra-Sirenensteuerempfängern erteilt werden. 

 

Finanzielle Auswirkung: 

 

Produktkonto: 12801.0725 

Haushaltsjahr: 2022 

Betrag: 23.205,00 € 

Über- oder außerplanmäßige Ausgaben: Nein 

Mittelbedarf ist über die genehmigten Haushaltsansätze gedeckt:      Ja ☒/ Nein ☐ 

 

Bei Investitionsmaßnahmen ist zusätzlich anzugeben: 

Mittelfreigabe ist beantragt:                Ja ☒ / Nein ☐ 

 

Es handelt sich um eine förderfähige Maßnahme:             Ja ☒ / Nein ☐ 

 

Sofern es sich um eine förderfähige Maßnahme handelt: 

Förderbescheid liegt vor:                 Ja ☒ / Nein ☐ 

 

Drittmittel, z.B. Förderhöhe und Kassenwirksamkeit entsprechen den veranschlagten 

Haushaltsansätzen und wirken nicht krediterhöhend: Ja ☒ / Nein ☐ 

 

Nachhaltigkeitseinschätzung: 

 

Die Nachhaltigkeitseinschätzung ist in der Anlage beigefügt:            Ja ☐ / Nein ☒ 

Begründung: Die Belange einer Nachhaltigkeitseinschätzung werden nicht berührt. 

 
 

 

 

Beteiligtes Amt/Ämter: 

 

Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung 

Hauptamt 

 

Schlusszeichnung: 
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